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Dieses Dokument, Verhaltens- und Ethikkodex (im Folgen-

den auch Verhaltenskodex oder einfach der Kodex) genannt, 

beschreibt die Verpflichtungen und ethischen Verantwort-

lichkeiten im Rahmen der Geschäftsführung durch Comer 

Industries und Walterscheid (nachfolgend das Unternehmen 

oder die Gruppe).

Es gilt für die Mitarbeiter des Unternehmens, unabhäng-

ig davon, ob sie Mitglieder des Vorstands (einschließlich 

des Vorsitzenden und des Geschäftsführers), Direktoren, 

Führungskräfte, Manager, Angestellte, externe Mitarbeiter, 

Partner oder Dritte sind, die im Auftrag oder im Namen des 

Unternehmens oder seiner rechtlichen Einheiten Aufgaben 

erfüllen, unabhängig davon, ob sie direkt beim Unternehmen 

angestellt sind.

Darüber hinaus dient der Kodex als Richtlinie, um Verhal-

tensweisen zu lenken, die die Geschäftsethik und Integrität 

sowie den Ruf und das Vertrauen der Stakeholder unterstütz-

en. Ein guter Ruf ist ein wesentliches immaterielles Gut. Ein 

guter externer Ruf erleichtert den Zugang zu Finanzmitteln, 

die Kundenbindung, zieht Top-Talente an, festigt das Ver-

trauen der Lieferanten und erhöht die Glaubwürdigkeit in 

der Finanzwelt. Intern hilft er, Entscheidungen reibungslos 

zu treffen und die Arbeit ohne übermäßige Formalitäten und 

übertriebene Autorität zu organisieren.

Der Verhaltenskodex gilt in jedem Land, in dem das Unter-

nehmen tätig ist, und für alle, die mit dem Unternehmen in-

teragieren, sowohl für Mitarbeiter und Berater als auch für 

andere Dritte, wie Lieferanten. Die Einhaltung der darin en-

thaltenen Bestimmungen und Grundsätze ist bindend für den 

Abschluss jeglicher Verträge mit dem Unternehmen, auch auf 

befristeter Basis. 

Jegliches Verhalten oder Situationen, die im Widerspruch zu 

den Bestimmungen dieses Kodex stehen, müssen gemäß den 

Kommunikationsanweisungen, die im Abschnitt 8 angegeben 

sind, umgehend gemeldet werden.

ZWECK UND
ANWENDUNGSBEREICH

1

Comer Industries

E I N L E I T U N G

INFORMATIONEN

Der Verhaltenskodex wird vom Vorstand genehmigt, der auch 

befugt ist, Änderungen, Ergänzungen oder Aktualisierungen 

auf Empfehlung der globalen Compliance- und Internen Re-

vision des Unternehmens oder auf Initiative jedes Direktors 

vorzunehmen.

Der Kodex sollte in Verbindung mit allen bestehenden Richt-

linien und den gesamten Verfahren,

Leitlinien und/oder organisatorischen Bekanntmachungen, 

die bis heute existieren oder in der Zukunft herausgegeben 

werden könnten, gelesen und interpretiert werden. 

Diese Ausgabe des Kodex ersetzt alle zuvor auf globaler oder 

lokaler Ebene veröffentlichen Ausgaben.
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G R U N D L A G E
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Die Mitarbeiter von Comer Industries schätzen gegenseiti-

gen Respekt und Würde; sie gewährleisten auf allen Ebenen 

die Ausübung von Delegation und die gerechte Anerkennung 

von Ergebnissen sowie individuelle und Team-Leistungen. 

Eine Kultur der Ethik und Integrität basiert auf einem klaren Zweck und einem gemeinsamen Wertesystem.

Die Mitarbeiter von Comer Industries setzen sich großzügig 

ein, drücken Energie und Begeisterung aus und verbreiten 

diese, um eine einnehmende Atmosphäre zu schaffen, die 

jüngere Kollegen inspiriert. Sie zeigen proaktives Verhalten 

und engagieren sich über das Erwartete hinaus. 

Die Mitarbeiter von Comer Industries kommunizieren und 

handeln transparent, um allen internen und externen Sta-

keholdern bewusste Entscheidungen zu ermöglichen und 

Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und Kreditwürd-

igkeit basieren. 

Die Mitarbeiter von Comer Industries arbeiten als Team, um 

gemeinsam Ergebnisse zu erzielen und einen inklusiven An-

satz für alle Unternehmensbereiche zu fördern.

Die Mitarbeiter von Comer Industries arbeiten in Bezug auf 

Integration und Synergie, Vereinfachung und Effizienz, Flexi-

bilität und schnelle Anpassung an Veränderungen mit Sta-

keholdern zusammen. 

UNTERNEHMENSWERTE

MENSCHEN

TO CHANGE PEOPLE’S LIVES
MAKING EASIER THE GLOBAL ACCESS

TO SUSTANABLE FOOD, STREETS,
HOUSES AND ENERGY DEVELOPING

ENGINEERING SOLUTIONS WITH AN
UNCONVENTIONAL APPROACH.

MUT UND LEIDENSCHAFT

EHRLICHKEIT UND TRANSPARENZ
TEAMARBEIT

VERPFLICHTUNG GEGENÜBER
STAKEHOLDERN

OUR PURPOSE

Verhaltenskodex
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Comer Industries

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind verpflichtet, vollständ-

ige, transparente, verständliche und genaue Informationen 

bereitzustellen. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, 

genaue und vollständige Geschäfts- und Finanzunterlagen si-

cherzustellen. Genaue Aufzeichnungen und Berichterstattung 

spiegeln den Ruf und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens 

wider und stellen sicher, dass wir unseren rechtlichen und re-

gulatorischen Verpflichtungen nachkommen.

Jeder Vorgang und Transaktion muss ordnungsgemäß erfasst 

und autorisiert werden, sowie überprüfbar, legitim, konsistent 

und angemessen sein. Die Beziehungen zu Stakeholdern 

müssen auf maximaler Fairness und Transparenz basieren, um 

sie in den Entscheidungen unabhängig zu machen und sicher-

stellen, dass sie über die beteiligten Interessen, Alternativen 

und die relevanten Konsequenzen informiert sind.

Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit sind die Mitarbeiter ver-

pflichtet, die Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in de-

nen die Gruppe tätig ist, sorgfältig einzuhalten, außerdem im 

Einklang mit dem Verhaltenskodex und internen Vorschriften. 

Keinesfalls kann die Verfolgung der Unternehmensinteressen 

ein unredliches Verhalten rechtfertigen. 

Bei Entscheidungen, die die Beziehungen zu seinen Stakehol-

dern (Kunden, Banken, Personal, Lieferanten, Gemeinschaft, 

Institutionen) betreffen, vermeidet das Unternehmen jegliche 

Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Sexualität, Ge-

sundheitszustand, Rasse, Nationalität, politischen Meinungen 

und religiösen Überzeugungen seiner Gesprächspartner. 

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze in 

jedem Land, in dem es tätig ist, einzuhalten. Das Unternehmen 

verpflichtet sich in Übereinstimmung mit den Werten von Lega-

lität, Ehrlichkeit und Transparenz, alle notwendigen Maßnahmen 

zu ergreifen, um Verstöße zu verhindern und zu vermeiden. Un-

gesetzliche Handlungen, auch im vermeintlichen Interesse des 

Unternehmens, sind nicht erlaubt.

Vertraulichkeit ist einer der grundlegenden Werte im Geschäftsbet-

rieb, da sie zum Ruf und zur Haftung des Unternehmens beiträgt.

Alle Informationen und Daten im Besitz des Unternehmens werden 

gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, Patent- und Urhe-

berrechtsvorschriften sowie internen Verfahren verarbeitet, wobei 

alle hierin enthaltenen Maßnahmen angewendet werden. Infolge-

dessen sind Direktoren, Manager, Mitarbeiter, Berater und externe 

Mitarbeiter verpflichtet, sie nur für Zwecke im Zusammenhang mit 

der Ausführung ihrer Arbeitsaufgaben zu verwenden und zu verar-

beiten, wobei sie jeglichen Zweck zum eigenen Vorteil oder dem 

Vorteil Dritter unterlassen. Ohne ausdrückliche Erlaubnis dürfen 

diese Informationen Dritten weder mündlich noch schriftlich oder 

elektronisch mitgeteilt werden.

Bei der Unterzeichnung und Unterhaltung von Vertragsbeziehun-

gen, die die Einrichtung von hierarchischen Strukturen implizieren, 

insbesondere mit Mitarbeitern, verpflichtet sich das Unterneh-

men, sicherzustellen, dass die Autorität gerecht und fair ausgeübt 

wird und jeglicher Missbrauch vermieden wird. Das Unternehmen 

garantiert insbesondere, dass Autorität nicht zur Ausübung von 

Macht wird, die die Würde und Unabhängigkeit der Menschen 

beeinträchtigt, und dass die Entscheidungen der Arbeitsorganisa-

tion den Wert der Mitarbeiter schützen. 

Comer Industries

GENAUE UND TRANSPARENTE
INFORMATIONEN

FAIRE GESCHÄFTSTRANSAKTIONEN

EHRLICHKEIT

UNPARTEILICHKEIT

COMPLIANCE

VERTRAULICHKEIT

GLEICHE HIERARCHISCHE
AUTORITÄT 

U N S E R E
G E S C H Ä F T S W E I S E

G R U N D S Ä T Z E
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Das Unternehmen verpflichtet sich, im Einklang mit den 

Werten von Ehrlichkeit und Fairness, die notwendigen Maßn-

ahmen zu ergreifen, um Situationen oder Transaktionen zu 

verhindern und zu vermeiden, bei denen die beteiligten Per-

sonen in einem Interessenkonflikt stehen oder so erschei-

nen könnten. Dies gilt in Fällen, in denen jemand:

• ein Interesse verfolgt, das sich von dem des Unternehmens 

und der Ausgewogenheit der Stakeholder-Interessen unter-

scheidet;

• persönlich von Geschäftsgelegenheiten des Unternehmens 

profitiert;

• gegen die treuhänderischen Pflichten im Zusammenhang 

mit seiner Position verstößt;

• unter Bedingungen arbeitet, die die Fähigkeit beeinträchtig-

en, im besten Interesse des Unternehmens und in voller 

Übereinstimmung mit den Regeln des Kodex unparteiische 

Entscheidungen zu treffen.

Das Unternehmen erkennt die grundlegende Bedeutung ei-

nes wettbewerbsfähigen Marktes an und hält sich strikt an 

die gesetzlichen Bestimmungen über den Wettbewerb. Es 

unterlässt betrügerisches Verhalten, geheime Absprachen 

und ganz allgemein jegliches Verhalten, das eine Form des 

unlauteren Wettbewerbs darstellen könnte.

Das Unternehmen respektiert die Grundsätze und Gesetze 

zum Schutz des Wettbewerbs auf den Märkten, auf denen es 

tätig ist, und unterlässt jegliches Verhalten, das eine wett-

bewerbsverzerrende Wirkung haben könnte. 

Jeder, der im Geltungsbereich des Kodex tätig ist, muss sich 

an alle nationalen und internationalen Vorschriften zur Gel-

dwäsche halten und darf keine kriminellen oder anderweitig 

illegalen Tätigkeiten durchführen oder zulassen.

VERMEIDUNG VON
INTERESSENKONFLIKTEN

FAIRER WETTBEWERB

GELDWÄSCHE UND
EIGENGELDWÄSCHE

A L L G E M E I N E
V E R H A LT E N S R E G E L N

Das Unternehmen garantiert die physische und moralische In-

tegrität seiner Mitarbeiter, Arbeitsbedingungen, die die Würde 

des Einzelnen respektieren, sowie sichere und gesunde Arbeit-

splätze, die durch ein gutes Betriebsklima gekennzeichnet sind. 

Daher werden Forderungen oder Drohungen, die darauf abzielen, 

Menschen zu Handlungen gegen das Gesetz und den Verhalten-

skodex zu veranlassen oder Verhaltensweisen anzunehmen, die 

die moralischen und persönlichen Überzeugungen und Vorlie-

ben jedes Einzelnen beeinträchtigen, nicht toleriert. 

INTEGRITÄT
Die Verwendung von Bargeld ist auf die in den geltenden 

Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgesehenen 

Bedingungen beschränkt.

Es ist verboten, Barzahlungen zu empfangen oder zu leisten, 

Geld, Waren oder andere Vorteile, die aus illegalen Aktivitäten 

stammen, wie beispielsweise Steuerhinterziehung, Korrup-

tion und Aneignung von Gemeinschaftsgütern, oder deren 

Herkunft zweifelhaft ist, zu ersetzen oder zu übertragen, oder 

irgendeine Art von Transaktion durchzuführen, die die Identi-

fizierung ihrer Herkunft erschwert.

Es ist verboten, gefälschte Banknoten, Münzen, öffentliche 

Kreditkarten, Briefmarken und Papier mit Wasserzeichen in 

Umlauf zu bringen. Wer gefälschte Banknoten, Münzen oder 

öffentliche Kreditkarten für Transaktionen erhält, die dem 

Unternehmen zuzurechnen sind oder der den Verdacht hat, 

dass eine Geldwäscheoperation im Gange ist, ist verpflichtet, 

dies seinem Vorgesetzten mitzuteilen oder über die dafür 

vorgesehenen Kommunikationskanäle mitzuteilen. Bei der 

Verwaltung von Geldströmen in und aus Ländern mit nicht 

gleichwertiger Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäs-

che ist es zwingend erforderlich, die angemessene Rückverf-

olgbarkeit der Gelder sicherzustellen.

Direktoren, Manager, Mitarbeiter, Berater und externe Mitar-

beiter müssen aktiv bei der Vorbeugung und Bekämpfung 

von Geldwäsche-Erscheinungen mitwirken und die notwen-

dige Sorgfalt bei der Identifizierung potenzieller Anomalien 

verwenden.

Verhaltenskodex
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Verträge und Arbeitsaufträge müssen so ausgeführt werden, 

wie sie von den Parteien bewusst festgelegt wurden, wobei 

alle geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beachten sind.  

Bei der Auswahl von Geschäftspartnern müssen objektive 

und dokumentierbare Kriterien gemäß den internen Verfahren 

angewendet werden. In diesem Zusammenhang müssen alle 

Informationen angefordert werden, die zur Bewertung der Zu-

verlässigkeit, wirtschaftlichen Stabilität und Professionalität 

der Geschäftspartner notwendig sind. Das Unternehmen ver-

pflichtet sich, die Unwissenheit oder das Unvermögen seiner 

Geschäftspartner nicht auszunutzen.

Verträge mit verbundenen Unternehmen müssen im Hinblick 

auf tatsächliche gegenseitige Bedürfnisse und wirtschaftli-

che Marktbedingungen abgeschlossen werden.

Das Unternehmen verurteilt und bekämpft jede Form organi-

sierter Kriminalität nachdrücklich. Infolgedessen prüft das 

Unternehmen sorgfältig die Anforderungen an die Integrität 

und Zuverlässigkeit der Geschäftspartner (wie Lieferanten, 

SORGFALT UND GENAUIGKEIT
IN VERTRÄGEN

GEGEN VERBRECHEN
UND TERRORISMUS

Die Gruppe verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf 

Bestechung und Korruption. In allen geschäftlichen oder Ar-

beitsbeziehungen sind illegale, geheime und unrechtmäßige 

Zahlungen, Korruptionsversuche und Begünstigungen, um 

geschäftliche, vertragliche, persönliche oder berufliche Vor-

teile für sich selbst oder andere zu erlangen, verboten. Di-

rektoren, Manager, Mitarbeiter, Berater und externe Mitarbei-

ter dürfen keine Gegenleistung für eine Handlung erhalten, 

die in ihren Zuständigkeitsbereich fällt.

Es ist verboten, Geldbeträge zu zahlen oder andere Formen 

der Korruption auszuüben, um dem Unternehmen direkte 

oder indirekte Vorteile zu verschaffen; insbesondere ist es 

verboten, Amtsträgern direkt oder über Mittelsmänner Gel-

dbeträge oder andere Mittel zur Bezahlung anzubieten oder 

zu versprechen.

ANTI-KORRUPTION
UND BESTECHUNG

Kunden, Berater, Auftragnehmer, Subunternehmer, Partner) 

und des Personals. Bei festgestellter oder vermuteter Nähe 

zu oder Unterstützung von kriminellen Organisationen, auch 

nur gelegentlich, werden keine Beziehungen aufgenommen 

oder fortgesetzt. 

Das Unternehmen lehnt jede Form des Terrorismus oder der 

Untergrabung der demokratischen Ordnung und jede andere 

Verweigerung kollektiver und individueller Freiheiten ent-

schieden ab. Es ist daher die Pflicht eines jeden, sich für die 

Verhinderung terroristischer Handlungen einzusetzen oder 

jede Form der Unterstützung dieser Handlungen anzupran-

gern.
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M E N S C H E N

ARBEITSBEDINGUNGEN

• Bevorzugungen, Vetternwirtschaft oder Formen von Klien-

telpolitik in den Auswahl- und Rekrutierungsphasen sowie 

Interessenkonflikte gewähren.

• Bewerber, die von Dritten gemeldet werden (z. B. solche, die 

zu den öffentlichen Verwaltungen oder Kunden des Unterneh-

mens gehören) auf irgendeine Weise begünstigen. 

• Persönliche Dienste oder Gefälligkeiten oder jedes Verhal-

ten, das gegen den Kodex verstößt, als eine dem Vorge-

setzten geschuldete Handlung fordern.

• Alkohol, Drogen oder ähnlich wirkende Substanzen konsu-

mieren, oder dem Einfluss dieser reisen oder arbeiten.

• Am Arbeitsplatz rauchen, anstatt in den offiziell ausgewie-

senen Bereichen. In diesem Zusammenhang legt das Unter-

nehmen fest, wer für die Überwachung verantwortlich ist und 

wie Verwaltungssanktionen angewendet werden.

Das Unternehmen bekämpft jegliche Form der Diskriminie-

rung – ob direkt oder indirekt – und Intoleranz aufgrund von 

Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, sozialer Herkunft, 

physischem und gesundheitlichem Zustand, Behinderung, 

Nationalität, politischen Ansichten und Religionen in allen 

Unternehmensbereichen, in sämtlichen Prozessen und Abtei-

lungen und in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses, von 

der Einstellung bis zur Beendigung. Gemäß der Empfehlung 

92/131 EWG zum Schutz der Würde von Frauen und Männern 

bei der Arbeit stellt das Unternehmen sicher, dass alle Mitar-

beiter in einer angenehmen Arbeitsumgebung arbeiten und 

zwischenmenschliche Beziehungen auf Fairness, Gleichheit 

und gegenseitigem Respekt basieren.

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

Die Menschen sind ein entscheidender Faktor für den Unter-

nehmenserfolg. Aus diesem Grund schützt und fördert die 

Gruppe den Wert der Humanressourcen, und stellt ihnen eine 

geeignete Schulung und aktualisierte berufliche Instrumente 

zur Verfügung, um die persönlichen Fähigkeiten zu verbes-

sern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Die Auswahl des Personals erfolgt auf der Grundlage der Üb-

ereinstimmung des Profils der Kandidaten mit den Erwartun-

gen und Bedürfnissen des Unternehmens, wobei die Chan-

cengleichheit für alle Interessenten gewährleistet wird. Die 

bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der Üb-

erprüfung des beruflichen und psychologischen Profils und 

respektieren die Privatsphäre und Meinungen des Bewerbers.

Das Personal wird mit einem regulären Arbeitsvertrag ein-

gestellt; irreguläre Arbeit wird nicht geduldet. Bei Aufnahme 

des Arbeitsverhältnisses erhält jeder Mitarbeiter genaue In-

formationen über:

• Verhaltenskodex;

• Unternehmensrichtlinien;

• zu erfüllende Funktionen und Aufgaben;

• regulatorische und Vergütungselemente, wie sie durch das 

nationale Recht und eventuelle sektorale Tarifverträge gere-

gelt sind;

• Regeln und Verfahren zur Verhinderung von Vorfällen im 

Bereich Arbeits- und Datensicherheit.

Die Annahme des Aufgabe setzt voraus, dass der Arbeitneh-

mer diese Informationen tatsächlich verstanden hat.

Führungskräfte und leitende Angestellte sind verpflichtet:

• Arbeitsplätze frei von Diskriminierung zu gewährleisten;

• eine faire Behandlung auf der Grundlage von Leistungskri-

terien sicherzustellen und eventuelle Probleme in diesem Zu-

sammenhang umgehend zu identifizieren und zu lösen;

• die Arbeitszeit durch Anforderung von Dienstleistungen, die 

im Einklang mit den Aufgaben der Mitarbeiter und den Arbei-

tsorganisationsplänen stehen, zu nutzen.

Neueingestellte sind ihrerseits verpflichtet, loyal zu handeln, 

um die im Arbeitsvertrag festgelegten Verpflichtungen und 

die Bestimmungen des Kodex zu erfüllen, und müssen über 

die entsprechenden Kanäle jede Verletzung der Kodexregeln 

melden. Von den Mitarbeitern wird auch erwartet, dass sie 

DIVERSITÄT  UND 
CHANCENGLEICHHEIT

aktiv an der Schaffung eines kollegialen und ethischen Arbei-

tsumfelds teilnehmen.

Verhaltenskodex
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M E N S C H E N R E C H T E

Das Unternehmen engagiert sich aktiv für die Achtung der Men-

schenrechte und für das Wohlergehen der Menschen und Part-

ner, die im Auftrag und für das Unternehmen tätig sind, sowie 

der Menschen in den Gemeinden, in denen es tätig ist. Dabei 

orientiert sich der Konzern an den Grundsätzen international 

• Verbreitung von Ideen, die auf rassischer oder ethnischer 

Überlegenheit oder Hass basieren. 

• Aufstachelung zu oder Begehung von diskriminierenden 

Handlungen aus rassischen, ethnischen, nationalen oder re-

ligiösen Gründen.

• Aufstachelung zu oder Begehung von Gewalthandlungen 

oder provokativen Handlungen aus rassischen, ethnischen, 

nationalistischen oder religiösen Gründen, auch wenn sich 

solche Verhaltensweisen durch die Leugnung, erhebliche 

Verharmlosung oder Rechtfertigung von Völkermord, Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen äußern. 

• Verträge mit Lieferanten oder Subunternehmern ab-

schließen, die Kinder- oder Zwangsarbeit einsetzen.

• Jede Form von sexueller Belästigung, wobei hierunter die 

Koppelung von Gehalt oder Karrierechancen an die Annahme 

sexueller Gefälligkeiten verstanden wird. 

• Vorschläge für private zwischenmenschliche Beziehungen, 

die trotz eines ausdrücklichen oder offensichtlichen Missfal-

lens fortgeführt werden und das Potential haben, in Anbe-

tracht der besonderen Situation, die persönliche Ruhe und 

Gelassenheit zu stören. 

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

Das Unternehmen verpflichtet sich, allen Mitarbeitern, ba-

sierend auf deren beruflichen Fähigkeiten und Leistungen 

und ohne jegliche Diskriminierung, gleiche Chancen bei der 

Einstellung, Leistungsbeurteilung, Schulung, beruflichen 

Förderung und Vergütung zu bieten, wobei die Rechte des 

Einzelnen stets geachtet werden. 

Die Privatsphäre der Mitarbeiter wird auch durch die Ve-

rabschiedung von Normen geschützt, in denen die erforder-

lichen personenbezogenen Daten und die entsprechenden 

Methoden zu ihrer Verarbeitung und Speicherung in Über-

einstimmung mit dem geltenden Recht des Landes, in dem 

das Unternehmen tätig ist, festgelegt sind. 

Einzelheiten zum Engagement des Unternehmens für Viel-

falt und Integration finden Sie in der Integrierten Richtlinie 

für Vielfalt und Integration auf der Website von Comer In-

dustries.

anerkannter Organisationen und Institutionen, wie etwa der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung über 

grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UK 

Modern Slavery Act.

Das Unternehmen verpflichtet sich, die moralische Integrität 

der Mitarbeiter zu schützen und das Recht auf Arbeitsbedin-

gungen zu garantieren, die die Würde des Menschen respektie-

ren: infolgedessen schützt es die Arbeitnehmer vor psychischer 

Gewalt und diskriminierenden oder schädlichen Verhaltenswei-

sen (Beleidigungen, Drohungen, Isolation oder übermäßige Auf-

dringlichkeit, berufliche Einschränkungen).

Jegliche Form von Zwangsarbeit, Pflichtarbeit oder Kinde-

rarbeit (unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestalter 

für den Eintritt in die Arbeitswelt) in den Einrichtungen des Un-

ternehmens oder bei den Stakeholdern ist verboten.

Einzelheiten zum Engagement des Unternehmens für die Men-

schenrechte finden Sie in der Integrierten Integrierten Richt-

linie für Menschenrechte, die auf der Website von Comer In-

dustries verfügbar ist.
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B E Z I E H U N G E N  Z U
E X T E R N E N  E I N R I C H T U N G E N

Bei Beziehungen mit der öffentliche Verwaltung müssen die Mi-

tarbeiter sicherstellen, dass sie höchste Transparenz, Klarheit, 

Ethik, Unparteilichkeit und Autonomie zeigen. Sie müssen jedes 

Verhalten vermeiden, das missverstanden, fehlinterpretiert oder 

als irreführend von sowohl privaten als auch öffentlichen insti-

tutionellen Einrichtungen angesehen werden könnte. Die Zu-

sammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden, In-

stitutionen und Regierungsstellen muss auf der Einhaltung der 

gesetzlich zugewiesenen Rollen und Funktionen, der internen 

Verfahren und der geplanten Kommunikationskanäle beruhen.

Zu diesem Zweck verpflichtet sich das Unternehmen:

• die Interessen und Positionen des Unternehmens auf transpa-

rente, strenge und kohärente Weise darzustellen und jegliches 

kollusives Verhalten zu vermeiden;

• bei Inspektionen durch öffentliche Bedienstete eine weitest-

gehende Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und unverzüglich 

klare, transparente und wahrheitsgemäße Informationen zu lie-

fern.

Sollten Mitarbeiter an öffentlichen Verfahren teilnehmen, so 

sind sie verpflichtet, im Einklang mit dem Gesetz und der kor-

rekten Handelspraxis zu handeln und die Beamten nicht dazu zu 

verleiten, in unangemessener Weise zu Gunsten des Unterneh-

mens zu handeln.

B E H Ö R D E N  U N D 
Ö F F E N T L I C H E 
V E R W A LT U N G

L I E F E R A N T E N

Direktoren, Angestellte, Berater und externe Mitarbeiter ver-

pflichten sich, dafür zu sorgen, dass die Beziehungen des 

Unternehmens zu den Lieferanten stets von den Grundsätz-

en der Unparteilichkeit, der Transparenz, der Verfügbarkeit, 

des Respekts, der Professionalität, der Seriosität und der 

Höflichkeit geprägt sind und jede Form der Diskriminierung 

vermieden wird.  

Die Beschaffungsprozesse zielen darauf ab, das beste 

Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechend den von den Nut-

zern der gelieferten Waren und Dienstleistungen geäußerten 

Bedürfnissen zu finden. Dies erfolgt auf Grundlage der An-

forderungen an Wirtschaftlichkeit, Qualität und technische, 

kommerzielle und finanzielle Zuverlässigkeit sowie der re-

gelmäßigen Bewertung des Leistungsniveaus.  

Während des Lieferantenauswahlprozesses befolgt das Un-

ternehmen interne Verfahren, ohne ungebührlichen Druck 

auszuüben oder Gefälligkeiten zu gewähren und lässt somit 

nicht die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen des Unterneh-

mens untergraben. Auf der Grundlage der oben genannten 

Grundsätze bevorzugt das Unternehmen diejenigen Liefe-

ranten, die nachweislich eine gute soziale und ökologische 

Verantwortung übernehmen.

Das Unternehmen verpflichtet seine Lieferanten und Ge-

• Daten oder Informationen zu fälschen, zu verändern oder 

wegzulassen oder unwahre Erklärungen oder falsche Doku-

mente zu verwenden oder vorzulegen oder unwahre Dinge 

zu bescheinigen, um einen ungerechtfertigten Vorteil oder 

einen anderen Nutzen für das Unternehmen zu erlangen, wie 

z. B. öffentliche Gelder, Beiträge oder zinsverbilligte Darlehen 

oder andere Gelder, wie auch immer sie genannt werden, die 

vom Staat, von einer öffentlichen Einrichtung oder von der 

Europäischen Gemeinschaft gewährt werden.

• Amtsträger direkt oder über Mittelsmänner Geldbeträge 

oder andere Mittel zur Bezahlung anzubieten oder zu ver-

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

sprechen.

• Zuwendungen, Zuschüsse oder Finanzmittel, die von der 

öffentlichen Verwaltung erhalten wurden, als Auszahlungen, 

Beiträge oder zinsverbilligte Darlehen für andere als die vor-

gesehenen Zwecke zu verwenden.

• Korruptionspraktiken anzuwenden, um andere dazu zu ve-

ranlassen, gegenüber der Justizbehörde falsche oder keine 

Angaben zu machen.

• Auf jegliche Art und Weise den Entschluss von Personen 

beeinflussen, der Justizbehörde Aussagen zu liefern, oder sie 

dazu zwingen, ihr Recht auf Stillschweigen auszuüben.

Verhaltenskodex
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Z O L L

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle anwendbaren Gesetze 

und Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle, Zollverfahren, 

Sanktionen oder Embargos einzuhalten, wo immer es tätig ist 

und wo immer es importiert oder exportiert.

Das Unternehmen legt Wert auf Beziehungen zu den Zollbehörd-

en und die Einhaltung der Gesetze, die die Zollbeziehungen re-

geln, um die Integrität und den Ruf des Unternehmens in keiner 

Weise zu beeinträchtigen. 

Die Gruppe verpflichtet sich, eine ihrem Geschäftsmodell ange-

messene Verwaltungsorganisation für die Verwaltung der Wa-

renströme sowie ein angemessenes internes Kontrollsystem zu 

unterhalten. 

Alle verantwortlichen Mitarbeiter sind sich der Bedeutung der 

korrekten Klassifizierung von Waren und der Notwendigkeit 

bewusst, die relevanten Daten auf dem neuesten Stand zu hal-

ten.

B U C H H A LT U N G  U N D 
S T E U E R V E R W A LT U N G

Das Unternehmen hält sich bei der Verwaltung seiner buchhal-

terischen und kommerziellen Transaktionen an die Kriterien der 

Korrektheit, Transparenz, Vollständigkeit und Überprüfbarkeit 

und gewährleistet die vollständige Einhaltung der geltenden 

Rechtsvorschriften zu diesem Thema. Zahlungen beziehen sich 

ausschließlich auf tatsächlich erhaltene Lieferungen und Dien-

stleistungen. 

Alle Daten, die sich auf die Buchhaltung und die Geschäftsvorg-

änge beziehen, werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

erfasst, gespeichert und bescheinigt.

Die Gruppe verfolgt keine aggressiven Steuerstrategien mit dem 

Ziel der Steuereinsparung. Das Unternehmen fördert und imple-

mentiert ein Steuermanagement, das darauf abzielt, das Risiko 

von Verstößen gegen die Steuervorschriften oder von Verstößen 

gegen die Grundsätze und Ziele der Steuersysteme zu minimie-

ren und Streitigkeiten in Steuerangelegenheiten zu vermeiden. 

Das Unternehmen setzt Instrumente und Verfahren ein, die die 

rechtzeitige Identifizierung und aktive Verwaltung von Steuerri-

siken erleichtern und bei Bedarf geeignete Korrekturmaßnahm-

en ergreifen. 

• Missachtung der unternehmenseigenen Verfahren, die die 

Auswahl, Qualifikation und Bewertung von Lieferanten re-

geln.

• Direkt oder indirektes Anbieten von Geld, Geschenken oder 

jeglicher Art von Vorteilen an/von Lieferanten, um ungebührl-

iche Vorteile zu erlangen oder ihre Entscheidungsfreiheit zu 

beeinflussen.

• Lieferanten eine Vergütung anerkennen, die nicht im 

Verhältnis zur Art der auszuführenden Aufgabe und zu den 

Marktpreisen steht.

• Erstellung von oder Mitwirkung an der Erstellung der vom 

Zoll geforderten Dokumente, die nicht oder teilweise nicht 

der Wahrheit entsprechen, um unrechtmäßige Vorteile zu 

erlangen oder die Zollgebühren nicht zu zahlen oder die Kon-

trolltätigkeiten zu behindern. 

• Die aus der Durchführung von Import- oder Exportoperatio-

nen resultierenden Verpflichtungen nicht korrekt zu erfüllen.

• Waren im Widerspruch zu Zollvorschriften oder -verboten 

einzuführen, zu exportieren oder zu lagern.

• Ausländische Waren in Transportmitteln zu verstecken, um 

sie der Zollkontrolle zu entziehen.

• Zollbeamten Geld oder andere Vorteile gewähren.

• Industrieprodukte mit von Dritten gefälschten oder veränd-

erten Marken oder Kennzeichen einzuführen, zu besitzen 

oder in Verkehr zu bringen.

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

schäftspartner vertraglich zur Einhaltung der Gesetze 

sowie zur Kenntnisnahme und Einhaltung der in diesem Ko-

dex erklärten Grundsätze. Falls ein Lieferant ein Verhalten 

zeigt, das nicht im Einklang mit den Prinzipien dieses Ko-

dex stehen, hat das Unternehmen das Recht, angemessene 

Maßnahmen zu ergreifen und jegliche weitere Zusammenar-

beit auszuschließen. 
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Das Unternehmen ist bestrebt, die besten und legitimen 

Erwartungen seiner Kunden zu erfüllen, indem es ihnen qua-

litativ hochwertige und sichere Produkte unter Einhaltung 

der vertraglichen Verpflichtungen und der zum Schutz des 

Wettbewerbs und des Marktes festgelegten Regeln liefert.

Das Unternehmen verpflichtet sich, Beziehungen aufzubau-

en, die auf Loyalität, Verfügbarkeit, Transparenz, Zuverläss-

igkeit und Professionalität basieren, um eine dauerhafte Zu-

sammenarbeit zu gewährleisten.

A N D E R E
S T A K E H O L D E R

Das Unternehmen bemüht sich, die Beziehungen zwischen dem 

Steuerzahler und der Finanzverwaltung sowie den Beziehungen 

zu Steuerbehörden, Regierungsstellen und anderen damit ver-

bundenen Dritten auf den Grundsätzen der Zusammenarbeit, 

Transparenz, Fairness und des guten Glaubens aufzubauen, um 

ein Ziel der langfristigen Beziehungsverbesserung zu verfolgen. 

Der Grundsatz der Aufgabentrennung bei der Verwaltung der 

Steuerpflichten ist gewährleistet.

• Die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der Daten und Informa-

tionen in den Abschlüssen, Berichten oder anderen gesetzli-

ch vorgeschriebenen und an die Aktionäre und die Öffentlic-

hkeit gerichteten Unternehmensmitteilungen zu ändern.

• Falsche, unrichtige oder unvollständige USt.-Erklärungen 

oder -Unterlagen zu verwenden oder einzureichen, USt.-bezo-

gene Mitteilungen zu unterlassen, die zu einer Verringerung 

der geschuldeten Steuer führen.

• Rechnungen oder andere Dokumente für inexistente Tran-

saktionen auszustellen oder zu verwenden, fiktive Verbindli-

chkeiten anzugeben, Aktiva mit einem geringeren als dem 

tatsächlichen Betrag zu verbuchen, Buchungseinträge oder 

aufbewahrungspflichtige Dokumente ganz oder teilweise zu 

verheimlichen oder zu vernichten. 

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

Das Unternehmen finanziert weder Parteien, deren Vertreter 

oder Kandidaten, noch sponsert es Kongresse mit dem Ziel 

der politischen Propaganda. Die Gruppe unterlässt es, direkt 

oder indirekt Druck auf Politiker auszuüben (z. B. durch die 

Annahme von Bericht zur Personalbeschaffung oder Berater-

verträgen).

Das Unternehmen leistet keine Beiträge an Organisatio-

nen, bei denen ein Interessenkonflikt bestehen könnte (z. B. 

Gewerkschaften).

Die Beziehungen zu den Massenmedien beruhen auf der 

Achtung des Informationsrechts. Die externe Kommunikation 

von Daten oder Informationen muss wahrheitsgetreu, genau, 

korrekt, klar, transparent, unter Wahrung der Ehre und Vertrau-

lichkeit von Personen koordiniert werden und im Einklang mit 

der Unternehmenspolitik erfolgen. Die an die Massenmedien 

gerichteten Unternehmensinformationen dürfen nur von den 

damit beauftragten Unternehmensstellen oder mit deren Ge-

nehmigung und unter Einhaltung der festgelegten Verfahren 

weitergegeben werden.

Verhaltenskodex
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Das Unternehmen verpflichtet sich, eine Sicherheitskultur 

zu verbreiten und zu festigen, das Bewusstsein für Risiken 

zu schärfen, die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschri-

ften anzustreben und verantwortungsbewusstes Verhalten 

bei allen Mitarbeitern zu fördern, um die Gesundheit und Si-

cherheit der Beteiligten zu schützen.

Zu diesem Zweck verpflichtet sich das Unternehmen, eine 

kontinuierliche Analyse der Risiken und der kritischen Pro-

zesse und Ressourcen durchzuführen, sowie Maßnahmen 

zur Risikominderung und zur Vorbeugung von Zwischenfällen 

durch den Einsatz der besten Technologien und modernster 

Arbeitsmethoden, einschließlich Schulungen und Kommu-

nikationsmaßnahmen umzusetzen.

Alle werden an der Umsetzung dieser Maßnahmen beteiligt. 

Das Unternehmen setzt sich für den Schutz der Umwelt als 

primäres Gut ein, indem es Aktivitäten zur Stärkung des 

Umweltbewusstseins und zur Erhaltung der Umwelt fördert. 

Die Durchführung und Verwaltung der Unternehmenstätig-

keiten erfolgt in voller Übereinstimmung mit der geltenden 

A R B E I T S S I C H E R H E I T

U M W E LT

Einzelheiten zum Engagement des Unternehmens in den  Be-

reichen Qualität, Nachhaltigkeit und Produktverantwortung 

finden Sie in der Integrierten Richtlinie für Qualität, Nachhal-

tigkeit und Produktverantwortung auf der Website von Comer 

Industries. 

G E S U N D H E I T ,
S I C H E R H E I T
U N D  U M W E LT

• Missachtung der Vorschriften und Verfahren im Bereich Ar-

beitssicherheit, auch in Fällen, in denen es darum geht, Vor-

teile in Form von Zeitersparnis oder Kostenersparnis für sich 

selbst oder für das Unternehmen zu erzielen.

• Sicherheitsvorrichtungen zu manipulieren oder zu entfernen.

• Die Abfallentsorgungs- und -erfassungsverfahren zu mis-

sachten.

• Die gesetzlich und behördlich festgelegten Emissionsgren-

zwerte und Luftqualitätsgrenzwerte zu überschreiten.

• Die Verwendung von ozonabbauenden Stoffen.

• Das Einleiten von Wasser unter Verstoß gegen gesetzliche 

Vorschriften und Genehmigungen.

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

Gesetzgebung zum Umweltschutz.

Das Unternehmen wendet Verfahren an, um:

• die Nutzung von Energiequellen und natürlichen Ressour-

cen zu optimieren;

• die negativen Umweltauswirkungen zu minimieren und die 

positiven Auswirkungen zu maximieren;

• die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern;

• eine umweltbewusste Beschaffung einzusetzen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen bestrebt, sicherzustel-

len, dass alle, die vertragliche Beziehungen mit dem Un-

ternehmen haben, auch wenn sie nur vorübergehend sind, 

gemäß den gesetzlichen Anforderungen und den gleichen 

Verfahren handeln.
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Einzelheiten zum Engagement des Unternehmens im Berei-

ch der Informationssicherheit finden Sie in der Integrierten 

Richtlinie für Informationssicherheit, die auf der Website von 

Comer Industries verfügbar ist. 

Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, 

Werkzeuge, Maschinen und Geräte dürfen nur für den vorge-

sehenen Zweck verwendet werden. Jeder, der die Vermögens-

werte des Unternehmens nutzt, ist verpflichtet, sie mit Sorgfalt 

und Respekt zu behandeln und eine missbräuchliche Nutzung 

zu vermeiden.

Hinsichtlich der IT-Hilfsmittel identifiziert und übernimmt das 

Unternehmen geeignete Systeme, um den korrekten Gebrauch 

der Computerausrüstung zu gewährleisten und die Begehung 

von Computerdelikten zu verhindern.

Die Nutzung von Computersystemen muss in voller Übereins-

timmung mit den aktuellen Vorschriften (Computerdelikte und 

-sicherheit, Datenschutz und Urheberrecht) und bestehenden 

internen Regeln und Verfahren erfolgen.

In jedem Fall ist es verboten, sich ohne Genehmigung Zugang zu 

den Computer- oder Telematiksystemen anderer zu verschaffen 

sowie die entsprechenden Zugangsbeschränkungen zu verlet-

zen.

Die Unternehmensdaten sind ein strategisches Gut, die ge-

schätzt und geschützt werden müssen, um Wettbewerbsfähig-

keit und Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit verarbeitet das Un-

ternehmen personenbezogene Daten von Mitarbeitern und 

anderen Stakeholdern. Personenbezogene Daten werden ve-

rantwortungsbewusst gemäß den gültigen Geschäftszwecken 

und den in den jeweiligen Ländern geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen verarbeitet.

Aus diesem Grund hat das Unternehmen geeignete Richtlinien 

und Verfahren zur Verwaltung personenbezogener Daten de-

finiert und alle mit ihrer Verarbeitung beauftragten Personen 

informiert und geschult.

I T - A U S R Ü S T U N G 
U N D  - H I L F S M I T T E L

UNTERNEHMENSDATEN

• Missachtung der in den IT-Richtlinien und -Verfahren genan-

nten Regeln.

• Persönliche Ausrüstung oder andere Produkte in das Un-

ternehmen zu bringen, auch wenn sie für die Ausübung der 

Arbeitstätigkeit bestimmt sind.

• Gewerbliche Produkte zu besitzen oder in Verkehr zu brin-

gen, die unter Ausnutzung oder Verletzung gewerblicher 

Schutzrechte hergestellt wurden.

• Gewalt gegen Eigentum ausüben oder betrügerische Mittel 

zu verwenden, um den Betrieb zu verhindern oder zu stören. 

• Missachtung der in den Datenschutzrichtlinien und -ver-

fahren genannten Regeln.

• Marken, Unterscheidungszeichen, Patente, Geschmacksmu-

ster oder Modelle, die Eigentum Dritter sind, unrechtmäßig zu 

reproduzieren, zu imitieren oder zu manipulieren.

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IST FOLGENDES VERBOTEN

• Den Bestimmungszweck der Vermögenswerte zu verändern 

oder diese zu beschädigen.

• Auf Computer- oder Telematiksysteme anderer Personen 

zuzugreifen oder sie in irgendeiner Weise zu verändern oder 

illegal auf die darin enthaltenen Daten, Informationen und 

Programme zuzugreifen.

Verhaltenskodex
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B E R I C H T E R S T A T T U N G 
U N D  K O N T R O L L E

Das Unternehmen möchte, dass alle Mitarbeiter Fragen stel-

len oder Bedenken äußern können, wenn sie Verhaltensweisen 

wahrnehmen, die nicht mit dem Kodex übereinstimmen, ohne 

Angst vor Repressalien oder disziplinarischen Maßnahmen. 

Dabei sollen sie wissen, dass ihre Bedenken ernst genommen, 

untersucht und angemessen und einfühlsam behandelt werden.

Bei Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit dem Kodex 

oder wenn Ihnen ein Verhalten oder eine Handlung bekannt 

ist, das/die nicht mit dem Verhaltenskodex, den Richtlinien, 

den Verfahren des Unternehmens oder einer gesetzlichen 

Bestimmung übereinstimmt, sollte der erste Ansprechpartner 

Ihr Vorgesetzter sein. Ist dies nicht angemessen, kann ein an-

derer Manager oder Spezialist an Ihrem Standort kontaktiert 

werden.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Anliegen nicht auf 

diese Weise behandelt werden kann, können Sie den Whist-

leblowing-Web-Zugang verwenden, welcher von einem ex-

ternen, unabhängigen Unternehmen bereitgestellt wird und 

über die Website von Comer Industries zugänglich ist.. Alle 

erhaltenen Informationen werden absolut vertraulich und 

im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

behandelt.

Alle Fragen oder Bedenken werden von der Abteilung Global 

Compliance untersucht und angemessen und einfühlsam 

behandelt.

Von Beginn ihrer Beschäftigung oder ihres Vertragsverhältniss-

es an werden Mitarbeiter und alle Personen, die in Beziehung 

zum Unternehmen stehen, über den Inhalt des Verhaltensko-

dex informiert. Hierzu werden verschiedene Kommunikation-

smittel und -kanäle genutzt, einschließlich Schulungsmaßn-

ahmen sowie digitale und gedruckte Unterlagen.

Der Kodex ist auf internen Portalen und auf der Website von 

Comer Industries verfügbar.

Für weitere Einzelheiten oder Klarstellungen zum Inhalt des 

Kodex und zu den relevanten Kommunikationskanälen könn-

en Sie sich an die Abteilung Global Compliance wenden: inte-

gratedsystem_compliance@comerindustries.com.

V E R S T Ö S S E

Maßnahmen gegen Personen, die eine Meldung abgeben, sind 

inakzeptabel und können disziplinarische Konsequenzen ha-

ben.

Die Einhaltung des Verhaltenskodex muss auch als we-

sentlicher Bestandteil der vertraglichen Verpflichtungen 

betrachtet werden, die von Mitarbeitern, Managern, Di-

rektoren und allen Personen, die Geschäftsbeziehungen 

zum Unternehmen haben, übernommen werden. In diesem 

Zusammenhang stellt der Verstoß gegen die Regeln des 

Verhaltenskodex eine schwerwiegende Verletzung der ver-

traglichen Verpflichtungen dar, mit allen gesetzlichen Fol-

gen, auch in Bezug auf die Vertrags- und/oder Auftragsbe-

endigung und kann zu Schadensersatzansprüchen führen. 

Infolgedessen können gegen die Arbeitnehmer Disziplinar-

maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Betriebsordnung 

des Unternehmens und den geltenden arbeitsrechtlichen 

Vorschriften verhängt werden.

K O N T R O L L E



This document, called the Code of Ethics and Conduct 

(hereinafter, also the Code of Conduct or simply the Code), 

expresses the commitments and ethical responsibilities in 

conducting business undertaken by Comer Industries and 

Walterscheid (hereinafter the Company or the Group).

It applies to the Company’s people, whether they are mem-

bers of the Board of Directors (including Chairman and 

Chief Executive Officer), directors, executives, managers, 

employees, outsourced workers, partners and third parties, 

performing duties for or on behalf of the Company or its legal 

entities, regardless of whether they are directly employed by 

the Company.

Furthermore, the Code works as a compass to guide beha-

viors to support the business ethics and integrity and the 

reputation and trust of stakeholders. A good reputation is 

an essential intangible asset. The good external reputation 

favors the finding of financial sources, customer loyalty, the 

attraction of the best human resources, the trust of suppliers 

and the reliability towards financial community. Internally, it 

helps to make and implement decisions without friction and 

to organize the work without too many formal checks and 

excessive exercises of authority.

The Code of Conduct is applicable in every country where 

the Company operates and to everybody is interacting with 

the Company, as for collaborators and consultants as well as 

other third parties, as suppliers, for whom the adherence to 

the provisions and principles contained therein is binding for 

the stipulation of any type of contracts with the Company, 

also based on a temporary relationship.

Any behavior or situation in conflict with the provisions of 

this Code must be promptly communicated according to the 

communication instructions reported in the Section 8.

PURPOSE AND SCOPE

1

Code of Conduct

I N T R O D U C T I O N

INFORMATION

The Code of Conduct is approved by the Board of Directors, 

who is also competent to make changes, additions or upda-

tes based on the recommendations of the Company Global 

Compliance and Internal Audit or upon the initiative of each 

director.

The Code should be read and construed in conjunction with 

all policies in place and the set of procedures, guidelines 

and/or organizational announcements existing as of today or 

that may be issued in the future.

Such edition of the Code supersedes all previous editions 

eventually issued at global or local level.
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